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Teilnahmebedingungen Kurswesen freiwilliger Schulsport 

1. Teilnahmeberechtigung 

Die Kurse des freiwilligen Schulsports sind offen für alle Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton 
Basel-Stadt.  

2. Kosten 

Alle Kurse des freiwilligen Schulsports sind kostenlos. Allfällige Kosten für Materialmiete, Eintritte, 
etc. können in Ausnahmefällen anfallen. 

3. Anmeldung 

Die Anmeldung gilt für ein ganzes Schuljahr (Primarstufe) oder für ein Semester (Sekundarstufe). 
Nach der Onlineanmeldung wird eine automatisch generierte Anmeldebestätigung verschickt. 
Diese ist noch keine definitive Kursbestätigung. Die definitive Kursbestätigung wird spätestens zwei 
Wochen vor Kursstart per E-Mail verschickt. Nach Erhalt der Kursbestätigung ist die Anmeldung 
verbindlich.  

4. Nachmeldung 

Nachmeldungen sind während des ganzen Schuljahres möglich, sofern Platz vorhanden ist. 

5. Warteliste 

Ist die maximale Anzahl Teilnehmende eines Kurses erreicht, werden weitere Anmeldungen auf 
die Warteliste gesetzt. 

6. Abmeldung 

Abmeldungen oder Kursabbrüche sind unverzüglich per Telefon (061 267 57 36) oder E-Mail 
(fss@bs.ch) zu melden, damit andere Kinder von der Warteliste nachrücken können. 
Einmalige Abmeldungen müssen direkt der Kursleitung (Kontaktangaben auf der Kursbestätigung) 
gemeldet werden. 
Fehlt ein Kind vier Mal unentschuldigt, wird es vom Kurs ausgeschlossen. 

7. Kursabsage 

Das Sportamt bemüht sich darum, an jedem Schulstandort anhand der vorhandenen Infrastruktur 
ein breitgefächertes und für alle Schülerinnen und Schüler zugängliches Kursangebot zu ermögli-
chen. Sollte ein Kurs aufgrund äusserer Einwirkungen (Umbau, Doppelbelegungen, keine Leitungs-
person vorhanden, etc.) nicht durchführbar sein, behält sich das Sportamt vor, den Kurs ersatzlos 
zu streichen. 
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Für die Kurse ist eine Mindestanzahl an Teilnehmenden vorgesehen. Bei zu wenig Anmeldungen 
wird der Kurs ersatzlos gestrichen. Ein Anspruch auf Betreuungsersatz ist nicht gewährleistet. 

8. Versicherung 

Versicherungsschutz für Unfälle und Krankheiten ist Sache der Teilnehmenden und deren gesetz-
lichen Vertreter*Innen. 

9. Schnittstelle Jugend und Sport (J+S) 

Die Kurse des freiwilligen Schulsports werden in der Regel als J+S-Kurse auf der nationalen Sport-
datenbank angemeldet. Dafür werden Informationen von Teilnehmenden (Vorname, Name, Woh-
nort, Geburtstag, AHV-Nummer) und Anwesenheitslisten auf der Nationalen Datenbank Sport 
hochgeladen. Die Daten dienen einzig zur Berechnung der J+S- Subventionen. Daten, die für Sta-
tistik- oder Forschungszwecke verwendet werden, werden vorgängig anonymisiert. 

10. Datenschutz 

Die bei der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten werden ausschliesslich für folgende Zwecke 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben: 

- Kontakt im Notfall, während des Kurses 
- Allgemeine Informationen zum Kurswesen (Zeitfenster online Anmeldung, Kursbestäti-

gung und -absage, Leitungswechsel, etc.) 
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